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Anlage 1 zu den Ergänzenden Bedingungen  
zur Niederspannungsanschlussverordnung (NAV) 

 

Preisblatt 
 
gültig ab 1. Januar 2016 
 

1. Baukostenzuschuss (Nummer 3.5 der Ergänzenden Bedingungen) 

 

Alle genannten Nettobeträge gelten jeweils zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer von derzeit 19 %; 

die Bruttobeträge beinhalten die gesetzliche Umsatzsteuer.  

 

Bei Gebäuden mit einer höheren Sicherungsstufe ist der BKZ zu erfragen. 

2. Inbetriebsetzungskosten (Nummer 6 der Ergänzenden Bedingungen) 

 

 
 
Zu den vorgenannten Preisen wird die Umsatzsteuer in der jeweils geltenden gesetzlichen 
Höhe zum Zeitpunkt der Leistungsausführung hinzugerechnet.  

  

Vorhalteleistung BKZ netto

 16 kW (Sicherungsstufe 3 x   25 A) 0,00 € 0,00 €

 22 kW (Sicherungsstufe 3 x   35 A) 0,00 € 0,00 €

 30 kW (Sicherungsstufe 3 x   50 A) 0,00 € 0,00 €

 39 kW (Sicherungsstufe 3 x   63 A) 516,96 € 615,18 €

 50 kW (Sicherungsstufe 3 x   80 A) 1.148,80 € 1.367,07 €

 62 kW (Sicherungsstufe 3 x 100 A) 1.838,08 € 2.187,32 €

 78 kW (Sicherungsstufe 3 x 125 A) 2.757,12 € 3.280,97 €

100 kW (Sicherungsstufe 3 x 160 A) 4.020,80 € 4.784,75 €

125 kW (Sicherungsstufe 3 x 200 A) 5.456,80 € 6.493,59 €

140 kW (Sicherungsstufe 3 x 225 A) 6.318,40 € 7.518,90 €

156 kW (Sicherungsstufe 3 x 250 A) 7.237,44 € 8.612,55 €

BKZ brutto

Ausgeführte Arbeiten

0,00 €

70,00 €

70,00 €

netto

Erstmalige Inbetriebsetzung ohne Mängelfeststellung

Für jede notwendige zusätzliche Fahrt zur Anlage des 

Anschlussnehmers zur erstmaligen Inbetriebsetzung

Für jede Wiederinbetriebnahme einer bestehenden Anlage 

nach vorausgegangenem Zählerausbau bzw. 

Abschaltung der Anlage
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3. Kostenerstattung für Zahlungsverzug, Einstellung und Wiederherstellung des Anschlusses 
und der Anschlussnutzung (Nummer 7 und 10 der Ergänzenden Bedingungen) 

 

 
 
Zu den vorgenannten Preisen wird die Umsatzsteuer in der jeweils geltenden gesetzlichen 
Höhe zum Zeitpunkt der Leistungsausführung hinzugerechnet.  

 
Die mit * gekennzeichneten Preise unterliegen nicht der Umsatzsteuer.  

 

Ausgeführte Arbeiten

4,00 € *

150,00 € *

150,00 €

netto

Einstellung des Anschlusses / der Anschlussnutzung (Sperrung)

Wiederherstellung des Anschlusses / 

der Anschlussnutzung (Entsperrung)

Mahnkosten


